
Pflege-
grad

Pflege-
satz

EEE 
täglich

(nur
Pflege)

Anteil
Pflege-
kasse
(pro

Monat)

Unter-
kunft

Ver-
pflegung

Investi-
tons-
kosten

Eigenanteil
bis 12
Monate
(15%
Leistungs-
zuschlag)

Eigenanteil
bis 24
Monate
(30%
Leistungs-
zuschlag)

Eigenanteil
bis 36
Monate
(50%
Leistungs-
zuschlag)

Eigenanteil
ab 37
Monate
(75%
Leistungs-
zuschlag)

0 73,54 € 69,23 € 0,00 €

23,80 € 6,70 €
**

12.75 €

3.552,75 €

1 73,54 € 69,23 € * 131,00 € 3.421,75 €

2 94,24 € 67,82 € 805,00 €

3.069,26 € 2.759,83 € 2.347,21 € 1.831,44 €

3 111,18 € 67,82 € 1.319,00 €

4 128,80 € 67,82 € 1.855,00 €

5 136,72 € 67,82 € 2.096,00 €

Pflegesätze
für die Leistungen der vollstationären Pflege 
Gültig vom 01.09.2025 bis 31.08.2026

* evtl. anrechenbarer Betrag, ist privat mit der  Pflegekasse abzuklären. ** Verringerter Satz für Sozialhilfeempfänger in Höhe von 8,99 € pro Tag

Vorherige Heimaufenthalte in anderen stationären Pflegeheimen werden beim Leistungszuschlag von den Pflegekassen angerechnet.

Die Aufnahme in die vollstationäre Pflege ist ab Pflegegrad 2 möglich. 
Eine Aufnahme ohne Pflegegrad ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn der Pflegegrad bereits beantragt wurde.  
In diesem Fall werden dem Bewohner alle anfallenden Kosten privat in Rechnung gestellt und später erstattet. 

Dies gilt auch für die anfallenden Kosten der “zusätzlichen Betreuung & Aktivierung” nach §43b SGB XI in Höhe von 8,10 € pro Tag.



Pflegesätze

für die Leistungen der Kurzzeit- und Verhinderungspflege 

Gültig vom 01.09.2025 bis 31.08.2026

Aufnahme nach einem Krankenhausaufenthalt (Verweildauer 20,42 Tage)

Pflegegrad Pflegesatz Anteil Pflegekasse
(pro Jahr) Unterkunft Verpflegung Investitons-

kosten
Tagessatz
(gesamt)

Eigenanteil 
(täglich)

0+1
173,33 €

0,00 €
27,16 € 7,65 €

*
12,75 € 220,89 €

** 220,89 €

2-5 3.539,00€ 47,56 €

Aufnahme von Zuhause, Reha, etc. (Verweildauer 23,35 Tage)

Pflegegrad Pflegesatz Anteil Pflegekasse
(pro Jahr) Unterkunft Verpflegung Investitons-

kosten
Tagessatz
(gesamt)

Eigenanteil 
(täglich)

0+1
151,58 €

0,00 €
27,16 € 7,65 €

*
12,75 € 199,14 €

** 199,14 €

2-5 3.539,00€ 47,56 €

* Verringerter Satz für Sozialhilfeempfänger in Höhe von 8,99 € pro Tag

** die Privatrechnungen können dem Versicherten ggf. über den Entlastungsbetrag von der Pflegekasse erstattet werden

Die Aufnahme in die Kurzzeitpflege ist auch möglich, wenn das Budget aufgebraucht ist oder der Gast noch keinen Pflegegrad hat.  
In diesem Fall werden dem Gast alle anfallenden Kosten privat in Rechnung gestellt. 

Dies gilt auch für die anfallenden Kosten der “zusätzlichen Betreuung & Aktivierung” nach §43b SGB XI in Höhe von 8,10 € pro Tag.

Bei einer nur vorübergehenden Pflegebedürftigkeit (z.B. nach KH-Aufenthalt) kann die Kostenübernahme der Kurzzeitpflege (Pflegesatz) über die Krankenkasse nach §39c SGB V
beantragt werden.


